
Die Entgeltordnung Hallennutzungsgebühren soll bis zum 31.12.2014 weiterhin gültig 
sein. Der neue Gemeinderat wird nach Art. 28 (2) GG in eigener Verantwortung die Hal-
lennutzungsgebühren in vertretbarer und gebotener Höhe festsetzen. 
 
 
 


